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Satzung der SRH Holding



am 5. September 1955 wurde der Verein „Stoeckerwerk e.V.“ gegründet. er ging aus dem evangelischen arbeiterwerk hervor 

und hatte sich zum ziel gesetzt, „im raum heidelberg für arbeiter, Jungarbeiter und werkstudenten wohnheime zu erstellen und 

zu unterhalten“.

in den 50er und 60er Jahren entwickelte der Verein seine ursprungsidee weiter und setzte sich zum ziel, behinderte menschen in 

arbeit, beruf und gesellschaft einzugliedern. er gründete dazu am 4. februar 1966 die „Stiftung berufsförderungswerk heidelberg“, 

mit dem ziel, „einrichtungen der umfassenden rehabilitation für behinderte menschen mit dem Schwerpunkt arbeits- und 

berufsförderung zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben“.

am 1. Januar 1971 wurde der name der Stiftung in „Stiftung rehabilitation“ geändert. diese erweiterte während der 70er Jahre 

ihre aktivitäten kontinuierlich und wurde zur führenden rehabilitationseinrichtung in deutschland.

anfang der 80er Jahre geriet die Stiftung in eine finanzielle krise, die eine umfassende konsolidierung erforderte. die neufassung 

der Satzung vom 1. Juni 1982 schuf dafür die rechtliche grundlage. nach der Sanierung in den Jahren 1982-1985 erlebte die Stiftung 

einen neuen aufschwung und erschloss sich weitere geschäftsfelder im bildungs- und gesundheitswesen.

Stiftungsrat und Vorstand beschlossen deshalb im September 1995 die Strukturreform 1, mit der der Stiftungszweck auf die „erbrin-

gung von dienstleistungen des gesundheits- bildungs- und Sozialwesens“ erweitert und das einheitsunternehmen „Stiftung rehabi-

litation“ in einen konzern umgewandelt wurde, in dem unter strategischer führung der Stiftung rechtlich selbständige tochtergesell-

schaften den Stiftungszweck erfüllten. am 1. november 1995 trat diese Satzungsänderung in kraft.

durch eine weitere Satzungsänderung vom 15. april 1999 wurde der name Stiftung rehabilitation in „Srh holding“ und der 

konzern in „die Srh-gruppe“ geändert. zugleich wurde der Stiftungsrat in aufsichtsrat umbenannt und die möglichkeit geschaffen, 

neben den Vertretern der öffentlichen hand drei weitere in wirtschaftlichen oder rechtlichen angelegenheiten erfahrene mitglieder 

hinzuzuwählen.

die maßnahmen der Strukturreform 1 führten in den Jahren 1996-2000 zu einem starken wachstum und einer weiteren diversifi-

zierung der Srh-gruppe. um diese entwicklung organisatorisch und rechtlich zu bewältigen und die Srh-gruppe zugleich auf die 

ordnungspolitischen Veränderungen im gesundheits- und bildungswesen der bundesrepublik hin zu mehr markt und wettbewerb 

einzustellen, beschlossen aufsichtsrat und Vorstand am 17. Juli 2001 die Strukturreform 2.

die Strukturreform 2 sah folgende maßnahmen vor: 

❙ die entflechtung des mischkonzerns in die drei bereiche „bildung, gesundheit und rehabilitation“, 

❙ die bündelung der im gesundheits- und bildungsmarkt tätigen tochterunternehmen in je eine gemeinnützige aktiengesellschaft, 

❙ die fortführung der sozialen aufgaben in gemeinnützigen gmbhs und

❙ die ergänzung des Stiftungszwecks um die förderung wissenschaftlicher Vorhaben und praktischer maßnahmen, die der 

 weiterentwicklung des bildungs- und gesundheitswesens und der rehabilitation dienen.

die hierfür notwendige Satzungsänderung trat am 15.08.2001 in kraft. die Stiftung erfüllt seitdem ihre zwecke im geiste eines 

modernen zivilgesellschaftlichen dienstleistungsunternehmens, effizient in der wertschöpfung und sozial in der gewinnverwendung.

mit blick auf die auswirkungen der Verwaltungsreform des landes baden-württemberg auf die zusammensetzung des aufsichtsrats 

wurde eine neuordnung des aufsichtsrats erforderlich. die hierfür notwendige Satzungsänderung trat am 22.04.2004 in kraft.
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§ 1 nAme, RecHTSfoRm, SiTz

§ 2  STifTungSzwecke

1. die Stiftung ist eine Stiftung bürgerlichen rechts und führt den namen Srh holding.

2.  Sitz der Srh holding ist heidelberg.

3.  die Srh holding ist mitglied des diakonischen werks der evangelischen landeskirche in baden e.V.

1. die Srh holding erbringt dienstleistungen des gesundheits-, bildungs- und Sozialwesens, insbesondere:

❙ der prävention, der ambulanten und stationären krankenversorgung sowie 

 der medizinischen rehabilitation und pflege,

❙ der beruflichen bildung, der beruflichen rehabilitation und ergänzender maßnahmen 

 zur integration von menschen in den arbeitsmarkt,

❙ der schulischen bildung und erziehung,

❙ der forschung, lehre, entwicklung und beratung auf dem gebiet des 

 gesundheits-, bildungs- und Sozialwesens.

Sie kann diese leistungen durch ihre tochterunternehmen erbringen.

die Srh holding fördert darüber hinaus wissenschaftliche Vorhaben und praktische maßnahmen, die 

der weiterentwicklung des bildungs- und gesundheitswesens und der rehabilitation auf nationaler und   

internationaler ebene dienen.

2.  die Srh holding kann im rahmen ihrer gemeinnützigkeit alle geschäfte betreiben, die der Verwirklichung   

 des Stiftungszwecks nach abs.1 dienen oder ihn fördern. Sie kann hierzu insbesondere neue unternehmen   

 und betriebe errichten und betreiben oder sich an unternehmen gleicher oder ähnlicher art beteiligen,    

 sofern ihre haftung auf ihre einlage begrenzt wird.

1.  das Vermögen der Srh holding besteht:

 a) aus dem Stiftungskapital in höhe von 3,7 mio. euro, Stand 1.1.2001,

 b) aus den jeweils in ihrem Jahresabschluss verzeichneten Vermögenswerten.

2.  das Stiftungsvermögen ist vom Vorstand ordnungsgemäß zu verwalten und in seinem bestand zu erhalten und 

 zu mehren. es kann durch zustiftungen erweitert werden.

3.  die erträge des Stiftungskapitals dienen ausschließlich der Verwirklichung der Stiftungszwecke. über ihre 

 Verwendung beschließt der aufsichtsrat auf Vorschlag des Vorstands. niemand hat anspruch auf leistungen aus 

 dem Stiftungsvermögen.
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§ 3  STifTungSVeRmögen



1. der aufsichtsrat besteht aus 10 mitgliedern. die mitglieder sollen sich durch besonderen Sachverstand auf dem

gebiet der Stiftungszwecke oder in wirtschaftlichen oder rechtlichen angelegenheiten ausweisen. mehr als die   

hälfte der mitglieder müssen aus juristischen personen des öffentlichen rechts kommen. Vorstandsmitglieder 

dürfen nicht gleichzeitig dem aufsichtsrat angehören. 

2.  die mitglieder werden vom aufsichtsrat für 4 Jahre gewählt. ihre amtszeit endet mit der neuwahl der aufsichtsrats-

 mitglieder. wiederwahl ist zulässig. die mitgliedschaft endet, außer durch ablauf der amtszeit, durch ausscheiden

 wegen niederlegung, vorzeitiger abwahl aus wichtigem grund, durch tod oder, bei mitgliedern aus juristischen 

 personen des öffentlichen rechts, wegen ausscheidens aus dem amt. 

3.  alle zwei Jahre wählt der aufsichtsrat die hälfte seiner mitglieder neu auf die dauer von 4 Jahren.

4.  die mitglieder des aufsichtsrats können ihr amt durch eine an den Vorsitzenden des aufsichtsrats oder des

Vorstands zu richtende schriftliche erklärung mit einer frist von drei monaten zum Quartalsende niederlegen.

5.  der nachfolger für ein ausgeschiedenes mitglied des aufsichtsrats wird für den rest der laufenden amtszeit

des ausgeschiedenen mitglieds mit einfacher mehrheit gewählt.

6.  die mitglieder des aufsichtsrats werden ehrenamtlich tätig. Sie erhalten ein Sitzungsgeld, dessen höhe der

 aufsichtsrat festlegt.

§ 4  gemeinnüTzigkeiT § 7 AufSicHTSRAT

§ 5  konzeRn

§ 6  oRgAne

die Srh holding verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige zwecke im Sinne des jeweils geltenden 

Steuerrechts. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster linie eigenwirtschaftliche zwecke. die mittel der Srh 

holding und etwaige gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen zwecke verwendet werden. die Srh holding darf 

keine personen durch ausgaben, die den Stiftungszwecken fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-

gen begünstigen.

1.  die Srh holding und ihre tochterunternehmen bilden den Srh konzern unter einheitlicher

 leitung der Srh holding.

2.  die Srh holding wirkt darauf hin, dass der Stiftungszweck nach § 2 abs.1 von ihren tochterunternehmen

verwirklicht wird.

organe der Srh holding sind der aufsichtsrat und der Vorstand.
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§ 8  AufgAben deS AufSicHTSRATS

1. der aufsichtsrat ist unabhängiges kontrollorgan der Srh holding im Sinne des Stiftungsgesetzes von 

 baden-württemberg. er befindet über ziele und grundsätze der geschäftspolitik des konzerns und überwacht 

die geschäftsführung des Vorstands. maßnahmen der geschäftsführung können dem aufsichtsrat nicht 

übertragen werden.

2. der Vorstand berichtet dem aufsichtsrat einmal in jedem kalenderhalbjahr über:

a) die beabsichtigte geschäftspolitik des konzerns,

b) den gang der geschäfte und die lage des konzerns,

c) sonstige wichtige Vorgänge, die wesentlichen einfluss auf die Vermögens- und ertragslage des konzerns haben.

3. der aufsichtsrat beschließt in folgenden angelegenheiten der Srh holding:

a) die berufung und abberufung der mitglieder des Vorstands,

b) den erfolgsplan der Srh holding und des Srh konzerns,

c) die feststellung der Jahresabschlüsse der Srh holding und des Srh konzerns sowie die bestellung

des abschlussprüfers für diese abschlüsse,

d) die entlastung des Vorstands,

e) die geltendmachung von ansprüchen der Srh holding gegen mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands,

f) wahl und abwahl der aufsichtsratsmitglieder gemäß § 7 dieser Satzung,

g) die änderung der Satzung und die aufhebung der Srh holding.

4.  die durchführung der folgenden geschäfte durch den Vorstand in angelegenheiten der Srh holding und ihrer

 tochterunternehmen bedarf der einwilligung des aufsichtsrats soweit für letztere nicht ein eigener aufsichtsrat 

zuständig ist:

a) der erwerb und die Veräußerung von unternehmensbeteiligungen,

b) die gründung und auflösung von tochterunternehmen sowie die wesentliche änderung der gesellschaftsverträge,

c) den erwerb und die Veräußerung von grundstücken mit einem wert von mehr als 1 mio. euro,

d) die durchführung von neu- und erweiterungsbauvorhaben mit einem gesamtaufwand von mehr als 2 mio. euro,

e) beschlüsse über die erfolgspläne,

f) beschlüsse über die feststellung der Jahresabschlüsse, der gewinnverwendung sowie die entlastung der

 geschäftsführungen und aufsichtsräte,

g) beschlüsse über die berufung und abberufung von geschäftsführern und aufsichtsräten,

h) die übernahme von bürgschaften und die gewährung von krediten mit einem umfang von mehr als 1 mio. euro,

i) die Vornahme außergewöhnlicher geschäfte, die die finanzielle lage der gesellschaft wesentlich berührt.

5.  der Vorstand erteilt auf Verlangen dem aufsichtsrat auskünfte und ermöglicht dem Vorsitzenden des aufsichtsrats

die einsicht in und die prüfung der geschäftsunterlagen der Srh holding sowie ihrer tochterunternehmen.

6.  die mitglieder des aufsichtsrats nehmen ihre aufgaben nach bestem wissen und können zum wohl der Srh

 holding wahr. über interne angelegenheiten des konzerns, die ihnen in ihrer eigenschaft als aufsichtsrat bekannt 

werden, bewahren sie Stillschweigen.
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§ 9  geScHäfTSoRdnung deS AufSicHTSRATS

1.  der aufsichtsrat wählt aus seiner mitte einen Vorsitzenden sowie einen ersten und zweiten Stellvertreter für  

 jeweils 2 Jahre. die amtszeit als Vorsitzender oder Stellvertreter endet in jedem fall mit beendigung der amtszeit  

 als aufsichtsratsmitglied. wiederwahl ist zulässig. 

2.  der aufsichtsrat soll einmal je Quartal, er muss mindestens einmal je kalenderhalbjahr einberufen werden. 

 er ist einzuberufen, wenn der Vorstandsvorsitzende oder 4 mitglieder des aufsichtsrats es verlangen. 

 die einberufung erfolgt im auftrag des Vorsitzenden des aufsichtsrats schriftlich mit einer frist von 14 tagen  

 unter Vorlage einer tagesordnung durch den Vorstandsvorsitzenden.

3.  der aufsichtsrat ist bei anwesenheit von mehr als der hälfte seiner mitglieder beschlussfähig. ist er in einer  

 ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so kann er in einer weiteren Sitzung, zu der er mit  

 einer frist von 14 tagen eingeladen ist, über die gegenstände der gleichen tagesordnung ohne rücksicht auf die  

 zahl der erschienenen mitglieder beschluss fassen, wenn hierauf in der einladung hingewiesen ist.

4.  er fasst seine beschlüsse mit einfacher mehrheit der erschienenen mitglieder. bei Stimmengleichheit gibt die  

 Stimme des Vorsitzenden den ausschlag. zur wahl von aufsichtsratsmitgliedern nach § 7 abs. 2 sind 6 Stimmen  

 erforderlich.

5.  für beschlüsse über die berufung oder abberufung von Vorstandsmitgliedern und die abwahl von mitgliedern des  

 aufsichtsrats ist eine mehrheit von 2/3, für beschlüsse über die änderung der Satzung oder die aufhebung der Srh  

 holding ist eine mehrheit von 3/4 der mitglieder des aufsichtsrats erforderlich. 

6.  Schriftliche beschlüsse des aufsichtsrats sind zulässig, wenn kein mitglied dem widerspricht.

7.  in unaufschiebbaren angelegenheiten, deren erledigung auch nicht bis zu einer frist- und formlos einberufenen  

 Sitzung aufgeschoben werden kann, entscheidet der Vorstandsvorsitzende anstelle des aufsichtsrats. die gründe  

 für die eilentscheidung und die art der erledigung sind dem aufsichtsrat unverzüglich mitzuteilen.

8. über die Sitzungen des aufsichtsrats ist eine niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden des aufsichtsrats zu  

 unterzeichnen ist.

9.  der aufsichtsrat kann sich eine geschäftsordnung geben und für einzelne angelegenheiten von fall zu fall  

 beratende ausschüsse bilden.
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§ 10  deR VoRSTAnd § 11  eRfolgSplAn und JAHReSAbScHluSS

1. Der Vorstand erhält für alle Tätigkeiten für die SRH Holding eine angemessene Vergütung, 
deren Höhe vom Aufsichtsrat festgesetzt wird.  Er besteht mindestens aus dem 
Vorstandsvorsitzenden und dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Sie vertreten die 
SRH Holding gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein zur Vertretung 
berechtigt. Der Aufsichtsrat kann auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden bis zu zwei 
weitere Vorstandsmitglieder berufen, denen für ihren Geschäftsbereich 
Alleinvertretungsbefugnis erteilt werden kann.

2.  der Vorstand führt die geschäfte der Srh holding in eigener Verantwortung. er hat dabei die Sorgfalt eines

ordentlichen und gewissenhaften kaufmanns anzuwenden. er trägt gegenüber dem aufsichtsrat die Verant-

 wortung für die satzungsgemäße Verfolgung der Stiftungszwecke und die ordnungsgemäße Verwaltung des 

 Stiftungsvermögens nach dem Stiftungsgesetz und dieser Satzung. der Vorstandsvorsitzende regelt die 

 geschäftsverteilung und die Stellvertretung innerhalb des Vorstands nach unterrichtung des aufsichtsrats. 

3.  beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. bei Stimmen- 

 gleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den ausschlag. fällt der Vorstand einen beschluss gegen 

 oder ohne die Stimme des Vorstandsvorsitzenden, so kann dieser dem beschluss widersprechen, wenn er der  

 auffassung ist, dass dieser nachteilig für die Stiftung ist. bei widerspruch des Vorstandsvorsitzenden kommt der 

 beschluss nicht zustande. 

4.  der Vorstand vertritt die Srh holding in den beschlussorganen ihrer tochterunternehmen.

5.  der Vorsitzende des aufsichtsrats vertritt die Srh holding gegenüber den mitgliedern des Vorstands.

1.  die Srh holding und ihre tochterunternehmen sind wirtschaftlich und sparsam mit dem ziel der dauerhaften

Verwirklichung der Stiftungszwecke und der nachhaltigen Sicherung und mehrung des Stiftungsvermögens

zu führen.

2.  der Vorstand legt dem aufsichtsrat im 4. Quartal den erfolgsplan für die Srh holding für das kommende Jahr zur

 beschlussfassung vor. der plan soll auch einen überblick über die strategische und wirtschaftliche entwicklung des 

Srh konzerns geben. Soweit für tochterunternehmen der Srh holding nicht eigene aufsichtsräte zuständig sind, 

legt der Vorstand dem aufsichtsrat auch die erfolgspläne für diese unternehmen zur beschlussfassung vor.

3.  die Srh holding und ihre tochterunternehmen legen nach maßgabe des handelsgesetzbuches rechnung.

 die Jahresabschlüsse der Srh holding und ihrer tochterunternehmen sind in einem konzernabschluss zu konsoli- 

 dieren. der umfang der abschlussprüfung richtet sich nach § 317 hgb. der aufsichtsrat kann eine weitergehende 

 prüfungbeschließen.

4.  der Vorstand legt dem aufsichtsrat bis zum 30.6. eines jeden Jahres den geschäftsbericht, den Jahresabschluss

der Srh holding, den konzernabschluss und die Jahresabschlüsse der tochterunternehmen, für die kein eigener

 aufsichtsrat zuständig ist zusammen mit den prüfberichten des abschlussprüfers für das vorausgegangene 

 geschäftsjahr zur feststellung vor.

5.  der Vorstand hat den konzernabschluss im bundesanzeiger zu veröffentlichen.
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§ 12  AufHebung deR SRH Holding § 13  inkRAfTTReTen

1.  ist die Verwirklichung der Stiftungszwecke unmöglich geworden, so beschließt der aufsichtsrat entweder über

die aufnahme anderer gemeinnütziger zwecke oder über die aufhebung der Srh holding.

2.  bei aufhebung der Srh holding fällt das Stiftungsvermögen dem diakonischen werk der evangelischen

 landeskirche in baden e.V. zu, das es wiederum in einer den Stiftungszwecken entsprechenden oder diesen 

 zwecken so nahe wie möglich kommenden weise zu verwenden hat. 

3.  die auflagen und bedingungen der öffentlichen zuwendungsgeber, insbesondere die bestimmungen über eine

 rückzahlung gewährter zuwendungen bleiben unberührt.

die Satzung ist nach genehmigung durch die Stiftungsbehörde, das regierungspräsidium 

karlsruhe, vom 14.12.2015 am 14.12.2015 in kraft getreten.

zum gleichen zeitpunkt sind alle früheren satzungsrechtlichen Vorschriften außer kraft getreten.

heidelberg, den 15.12.2015

 der Vorstandsvorsitzende der Vorsitzende des aufsichtsrats

prof. Christof Hettich Prof. Dr. Axel Ekkernkamp
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STIFTUNGSSATZUNG, STAND 15.12.2015
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tel.:  +49 (0) 62 21  82 23-0

fax.: +49 (0) 62 21  82 23-109

e-mail: info@srh.de

internet: www.srh.de




